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Prof.	Dr.	Joachim	Wieland,	LL.M.		 	 	 	 	 	 15.	Mai	2013	

	

	

Kurzgutachtliche	Stellungnahme		

zur	Verfassungsmäßigkeit	des	Beweisantrags		

der	Fraktionen	der	CDU	und	der	FDP	im	Hessischen	Landtag		

im	Untersuchungsausschuss	18/3	

	 	

	

I. Untersuchungsgegenstand	

	

1. Gegenstand	des	Untersuchungsausschusses	ist	das	Handeln	der	Landesregierung	

im	Zusammenhang	mit	der	Förderung	der	European	Business	School	(EBS)	und	

deren	Erweiterung	zur	Universität	durch	den	Aufbau	der	Law	School.		

2. Nach	 dem	 Willen	 der	 Einsetzungsminderheit	 geht	 es	 um	 die	 Frage	 der	

regelgerechten	Verwendung	und	den	Einsatz	von	23	Mio.	Euro	sowie	darum,	wer	

zur	EBS‐Connection	gehört.	

	

	

II. Verfassungsrechtliche	Vorgaben	

	

3. Von	 Verfassungs	 wegen	 bestimmt	 die	 Minderheit	 den	 Gegenstand	 eines	

Untersuchungsausschusses;	 vorliegend	 hat	 der	 gesamte	 Landtag	 dieser	

Bestimmung	zugestimmt	und	damit	den	Untersuchungsgegenstand	abschließend	

festgelegt.	

4. Der	 Untersuchungsausschuss	 muss	 die	 Beweise	 erheben,	 welche	 die	

Einsetzungsminderheit	für	erforderlich	hält.	

5. Der	 Untersuchungsausschuss	 muss	 im	 Rahmen	 des	 vorgegebenen	

Untersuchungsgegenstands	weiter	 die	Beweise	 erheben,	welche	die	Mehrheit	

zur	 sachgemäßen	 Aufklärung	 eines	 einheitlichen	 Lebenssachverhalts	 für	

erforderlich	hält.	

6. Wenn	ein	Beweisantrag	der	Mehrheit	außerhalb	des	Untersuchungsauftrags	liegt,	

kann	 sich	 die	 Einsetzungsminderheit	 dagegen	 wehren,	 weil	 dem	

Untersuchungsausschuss	 keine	 Erweiterung	 oder	 Verengung	 des	
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Untersuchungsauftrags	 zusteht,	 der	 Maßstab	 für	 die	 durchzuführenden	

Ermittlungen	ist.	

7. Auf	Grund	des	verfassungsrechtlichen	Gebots	der	 effizienten	Durchführung	des	

Untersuchungsauftrags	 kann	 sich	 die	 Einsetzungsminderheit	 auch	 gegen	 eine	

Beweiserhebung	 zur	 Wehr	 setzen,	 welche	 die	 Erledigung	 des	 Auftrags	

unverhältnismäßig	 verzögert	 oder	 aus	 anderen	 Gründen	 offensichtlich	

rechtsmissbräuchlich	ist.	

8. Der	Untersuchungsausschuss	hat	nur	die	erforderlichen	Beweise	zu	erheben,	die	

durch	den	Untersuchungsauftrag	geboten	sind.	

9. Die	 Minderheit	 ist	 dagegen	 geschützt,	 dass	 die	 Effektivität	 der	 Untersuchung	

durch	ausufernde	Beweisanträge	der	Mehrheit	unterlaufen	wird.	

10. Ein	 zu	 breites	 Untersuchungsfeld	 kann	 die	 Untersuchung	 erschweren,	 zu	

Verzögerungen	 führen	 und	 damit	 die	 Wirksamkeit	 des	

Untersuchungsausschusses	als	Kontrollinstrument	in	Frage	stellen.	

11. Umgekehrt	darf	die	Mehrheit	Beweisanträge	stellen,	die	geeignet	sind,	politische	

Vorwürfe	der	Minderheit	zu	entkräften.	

	

	

III. Beweisgegenstände	

	

12. Die	 beantragte	 Beweiserhebung,	 „dass	 es	 sich	 bei	 der	 1971	 gegründeten	

European	Business	School	(EBS)	um	eine	renommierte	und	mir	hervorragendem	

Studienangebot	 ausgestattete	private	Wirtschaftshochschule	 handelte	und	nach	

wie	vor	handelt,“	ist	für	durch	den	Untersuchungsauftrag	nicht	geboten,	weil	sie	

nicht	 das	 Handeln	 der	 Landesregierung	 im	 Zusammenhang	mit	 der	 Förderung	

der	Law	School	zum	Gegenstand	hat.	

13. Das	 Gleiche	 gilt	 für	 die	 beantragte	 Beweiserhebung,	 „dass	 die	 staatliche	

Förderung	 nichtstaatlicher	 Hochschulen	 sowohl	 in	 Hessen	 als	 auch	 in	 anderen	

Ländern	und	 im	Bund	 selbstverständlicher	Bestandteil	 der	Hochschulpolitik	 ist	

und	keineswegs	ungewöhnlich	war,“	weil	nicht	die	staatliche	Förderung	privater	

Hochschulen	im	Allgemeinen	Gegenstand	des	Untersuchungsauftrags	ist,	sondern	

die	konkrete	Förderung	unter	den	konkreten	Gegebenheiten.	

14. Die	 beantragte	 Beweiserhebung,	 „dass	 insbesondere	 am	 Finanzplatz	 Frankfurt	

und	der	Metropolregion	Frankfurt/Rhein‐Main	bereits	seit	Jahren	ein	erheblicher	
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Bedarf	 an	 praxis‐	 und	 wirtschaftsnah	 ausgebildeten	 Juristinnen	 und	 Juristen	

sowie	eine	Nachfrage	seitens	Studieninteressierter	besteht,“	sagt	nichts	über	das	

Handeln	der	Landesregierung	im	Zusammenhang	mit	der	Förderung	der	EBS	aus	

und	ist	deshalb	zur	Erfüllung	des	Untersuchungsauftrags	nicht	erforderlich.	

15. Das	 Gleiche	 gilt	 für	 die	 beantragte	 Beweiserhebung,	 „dass	 eine	 universitäre	

Schwerpunktsetzung	zur	Ausbildung	wirtschaftsnaher	Juristinnen	und	Juristen	in	

Deutschland	 nicht	 in	 bedarfsgerechtem	Maßstab	 vorhanden	 ist,“	weil	mögliche	

Missstände	 bei	 der	 Förderung	 durch	 die	 Landesregierung	 nichts	 mit	 dem	

angesprochenen	Bedarf	zu	tun	haben.	

16. Auch	die	beantragte	Beweiserhebung,	„dass	die	EBS	als	Universität	für	Wirtschaft	

und	 Recht	 gerade	 aufgrund	 ihrer	 wirtschafts‐	 und	 praxisnahen	 Ausrichtung	 in	

besonderem	Maße	 geeignet	 war,	 ihren	 Ausbildungsbereich	 auf	 die	 Ausbildung	

wirtschaftsnaher	 Juristinnen	und	 Juristen	 zu	erweitern,	und	das	 gewählte	Law‐

School‐Modell	 hierzu	 geeignet	 ist,“	 vermag	 nichts	 dazu	 beizutragen,	 mögliche	

Missstände	bei	der	Förderung	aufzudecken,	und	ist	deshalb	für	die	Erfüllung	des	

Untersuchungsauftrags	nicht	erforderlich.	

17. Auch	der	Beweisantrag,	„dass	eine	mit	der	Möglichkeit	der	Abnahme	der	ersten	

Prüfung	 verbundene	 Ausbildung	 wirtschaftsnaher	 Juristinnen	 und	 Juristen	 ein	

rechtswissenschaftliches	Studienangebot	auf	Universitätsebene	voraussetzte,	wie	

es	an	der	EBS	Universität	für	Wirtschaft	und	Recht	umgesetzt	wurde,“	vermag	die	

Erfüllung	 des	 Untersuchungsauftrags	 nicht	 zu	 fördern	 und	 ist	 deshalb	 nicht	

erforderlich.	

18. Das	Gleiche	gilt	 für	den	Beweisantrag,	„dass	die	EBS	seit	 Jahrzehnten	vom	Land	

gefördert	wurde	und	zu	keinem	Zeitpunkt	Anlass	zu	Beanstandungen	bestand,“	

weil	ein	Ausbleiben	von	Beanstandungen	in	der	Vergangenheit	keinen	Aufschluss	

über	 Missstände	 bei	 den	 nunmehr	 untersuchten	 Fördermaßnahmen	 zu	 liefern	

vermag.	

19. Unabhängig	 von	 der	 fehlenden	 Erforderlichkeit	 der	 genannten	 Beweisanträge	

zur	Erfüllung	des	Untersuchungsauftrags	würde	die	Erhebung	der	 ausufernden	

Beweise	 die	 Erledigung	 des	 Untersuchungsauftrags	 unverhältnismäßig	

verzögern	 und	 die	 Wirksamkeit	 des	 Untersuchungsausschusses	 als	

Kontrollinstrument	in	Frage	stellen.	

20. Da	 das	 Ende	 der	 Legislaturperiode	 bevorsteht,	 wäre	 die	 Erhebung	 der	

beantragen	Beweise	auch	rechtsmissbräuchlich.	


